
Die Ausgangssituation
Die Anbieterstrukturen und die Finanzierung des Gesundheitsmarktes befin­
den sich im Umbruch. Hinzu kommen die Notwendigkeit technischer Inno­
vationen, neue Behandlungsmethoden sowie Veränderungsdruck durch 
demografische Rahmenbedingungen. Defizitäre kommunale Häuser und Uni­
versitätskliniken erhalten häufig verschiedene Unterstützungsleistungen von 
der staatlichen oder kommunalen Ebene. Neben der staatlichen Investitions­
förderung profitieren sie regelmäßig von der Gewährträgerhaftung, zinsver­
günstigten Darlehen, Bürgschaften, der kostenfreien Überlassung von Grund­
stücken oder Verlustübernahmen.

Derartige Unterstützungsleistungen können verbotene Beihilfen darstellen.

Unser Vorgehen
Wir unterziehen die Finanzbeziehungen zwischen Träger und  Krankenhaus 
einer kritischen Analyse und Bewertung in EU­beihilfenrechtlicher und öko no­
mischer Hinsicht und unterbreiten Vorschläge zur Umsetzung der EU­beihilfen­
rechtlichen Anforderung zum Beispiel durch den Einsatz eines Betrauungs­
aktes nach dem EU­Monti­Paket sowie zur Realisierung von Optimierungs­
potenzialen.

In diesem Zusammenhang überprüfen wir auch das Finanz­ und Rechnungs­
wesen insbesondere im Hinblick darauf, ob es geeignete Daten zur Umset­
zung der von der EU geforderten Transparenz zwischen gemeinwirtschaft­
lichen Leistungen und sonstigen Leistungen des Krankenhauses liefert. 

Betrauungsakt nach dem EU­Monti­Paket 
Beihilfenrechtskonforme Finanzierung und effiziente Steuerung von 
 Krankenhäusern im Einklang

HEALTH CARE

Kommunale Krankenhäuser 
und Universitätskliniken 
 stehen mit ihren ambulan­
ten und stationären Ver­
sorgungsleistungen im 
Wettbewerb zu nieder­
gelassenen Ärzten und 
 privaten Kliniken. Sie befin­
den sich damit in einem 
Spannungsverhältnis 
 zwischen dem gesetzlichen 
Versorgungsauftrag und 
dem EU­beihilfenrecht­
lichen Verbot von Wett­
bewerbsverzerrungen 
zulasten anderer Gesund­
heitsdienstleister. Ein 
Betrauungsakt nach dem 
EU­Monti­Paket schafft 
Transparenz hinsichtlich der 
Finanzbeziehungen zwi­
schen Kliniken und  Trägern. 
Zudem können staatliche 
Mittelzuführun gen beihilfen­
rechtskonform zum Beispiel 
durch einen Betrauungsakt 
nach dem EU­Monti­Paket
ausgestaltet werden.



Im Einzelnen können wir Sie bei folgenden Schritten unterstützen:

Beihilfenrechtliche Bewertung der Finanzbeziehungen zwischen dem •	
Träger und dem Krankenhaus*

Bestandsanalyse und Identifikation verlustträchtiger Unternehmens­•	
bereiche

Identifikation von Ineffizienzen und Optimierungspotenzialen/Identifikation •	
notwendiger Ausgleichsleistungen

Definition gemeinwirtschaftlicher Pflichten des Krankenhauses*•	

Bewertung und gegebenenfalls Anpassung des Rechnungswesens im •	
Hinblick auf die gebotene Transparenz

Aufstellung von Ausgleichsparametern für die Kompensation •	
übernommener gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen

Umsetzung eines Betrauungsaktes nach dem EU-Monti-Paket*•	

Unterstützung bei der jährlichen Bestandsanalyse, der Kontrollrechnung •	
und der Umsetzung eventuell erforderlicher Anpassungen

Beispiel
Ein kommunales Krankenhaus wies über Jahre Verluste aus, die von dem 
Unternehmensträger ausgeglichen wurden. Darüber hinaus bestanden 
erhebliche Schwächen im Finanz- und Rechnungswesen, sodass keine zwei­
felsfreie Bewertung der Wirtschaftlichkeit der einzelnen Kliniken und des 
ambulanten Bereichs vorgenommen werden konnte. Aufgrund der Bestands­
aufnahme im Rahmen der Umsetzung des Betrauungsaktes konnten Ineffi­
zienzen in der Leistungserbringung und des Finanz- und Rechnungswesens 
identifiziert und beseitigt werden. Darüber hinaus wurden Steuerungsinstru­
mente zwischen dem Unternehmensträger und dem Krankenhaus etabliert, 
die eine wirtschaftliche Steuerung des Hauses seitens des Trägers erleichtern. 
Des Weiteren wurde beihilfenrechtliche Vorsorge durch den Einsatz eines 
Betrauungsaktes nach dem EU-Monti-Paket betrieben.

Nutzen für die Krankenhäuser
Die Analyse des Unternehmens kann wesentlich zur Steigerung der Leis­
tungs- und Wettbewerbsfähigkeit des Hauses beitragen. Die Auseinander­
setzung mit dem verlustbringenden Unternehmensbereich bietet die Chance, 
Ineffizienzen zu erkennen, zu beseitigen und eventuelle aufwandsteigernde 
politische Vorgaben für die Häuser zu eliminieren. Die Umsetzung eines 
Betrauungsaktes nach dem EU-Monti-Paket führt zur Transparenz der Finanz­
beziehungen zwischen dem Träger und den Kliniken und zeigt auf, welche 
gemeinwirtschaftlichen Leistungen vom jeweiligen Haus im Sinne des 
Trägers und der Patienten erbracht werden.
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